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§ 8c BauProdG
 BauProdG - Salzburger Bauproduktegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.08.2025

1. (1)Ökodesign-Anforderungen sind Anforderungen an ein Produkt oder seine Gestaltung, die durch von der

Europäischen Kommission gemäß Art 15 der Richtlinie 2009/125/EG erlassene Durchführungsmaßnahmen oder

ergänzend durch Verordnung der Landesregierung (Abs 2) festgelegt werden.

2. (2)Die Landesregierung kann mit Verordnung Ökodesign-Anforderungen für energieverbrauchsrelevante

Bauprodukte festlegen, sofern dies zur Umsetzung des Rechts der Europäischen Union erforderlich ist. Dabei

können Hersteller und Herstellerinnen oder ihre Bevollmächtigten, die Bauteile oder Baugruppen in Verkehr

bringen oder in Betrieb nehmen, auch verpflichtet werden, dem Hersteller oder der Herstellerin eines von den

Ökodesign-Anforderungen erfassten Bauprodukts relevante Angaben zur Materialzusammensetzung sowie zum

Verbrauch von Energie, Materialien oder Ressourcen hinsichtlich der betreffenden Bauteile oder Baugruppen zu

machen.

3. (3)In einer Verordnung nach Abs 2 müssen Ökodesign-Anforderungen so festgelegt werden, dass die

Marktüberwachungsbehörde deren Einhaltung prüfen kann. In der Verordnung muss weiters angegeben werden,

ob eine Überprüfung entweder direkt am Produkt oder anhand der technischen Unterlagen vorgenommen

werden kann.
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